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Rekurs selbst wird ausdriicklich bestritten, dal St. von jeher psychopathisch
gewesen sei, insbesondere dall dieser Zustand schon beim Zuzug im Kanton Basel-
Land bestanden habe. Auch die iibrigen Akten geben dafiir keine Anhaltspunkte.
Im Gegenteil haben die Vorgesetzten des St. erklirt, daB in den ersten Jahren
seiner Tétigkeit keine Anzeichen irgendeiner Anomalie zu entdecken gewesen
seien (wobei allerdings dieser nachtriglichen Erklirung kein allzu groBes Gewicht
beigemessen werden soll).

4. Fehlen alle Anhaltspunkte dafiir, dafl die Trunksucht des St. eine unver-
meidliche Folge der Psychopathie sei, an der er heute leidet, so ist noch viel weniger
dargetan, dafl andere unverschuldete Umstinde sie verursacht hitten. Insbe-
sondere kann die Tuberkulose nicht als Ursache angesehen werden, da diese fest-
gestelltermalen erst ca. 1939 auftrat, wahrend St. schon im Jahre 1932 notorisch
trunksiichtig war. Dall St. an anderen die Willenskraft zermiirbenden Krank-
heiten gelitten oder aulergewdhnliche Schicksalsschlige durchgemacht hitte,
wird nicht behauptet und ist auch aus den Akten nicht ersichtlich. Es geht aber
auch nicht an, die im Hang zum Trinken sich offenbarende Willensschwiiche ein-
fach einer Geistesschwiche gleichzusetzen. Von eigentlicher Geistesschwiche kann
bei St. nach dem Gutachten nicht die Rede sein. St. hat einen normalen Schul-
und Berufsbildungsgang durchgemacht, ohne besonderen Schwierigkeiten zu be-
gegnen. Es wire iibrigens auch nicht denkbar, dal ein Geistesschwacher den
Beruf eines Freileitungsmonteurs hitte lernen und ausiiben kénnen. Wollte man
Willensschwiche von vorneherein mit Geistesschwiche gleichsetzen, so gibe es
wohl iiberhaupt keine verschuldete Trunksucht; denn die Fille, in denen sich
jemand absichtlich durch AlkoholmiBbrauch ruiniert, diirften sehr selten sein.
Ist somit die Trunksucht des St. als selbstverschuldet anzusehen, so mu83 schon
aus diesem Grunde der Rekurs abgewiesen werden; es kann dahingestellt bleiben,
ob etwa auch in der Vereitelung der Heilung seiner Tuberkulose durch sein Ver-
halten ein Grund fiir die Heimschaffung nach Art. 13, Abs. 1 liegt. Immerhin mag
gesagt werden, dall dies hier zweifelhaft erscheint, da St. als er sich 1941 wegen
seiner Krankheit in &rztliche Pflege begab, durch den AlkoholmiBbrauch mit
groBer Wahrscheinlichkeit bereits derart geschiadigt war, daB er fiir sein Verhalten
jedenfalls nicht mehr in vollem Umfange verantwortlich gemacht werden kénnte.

Aus diesen Griinden hat das Departement entschieden :
Der Rekurs wird abgewiesen.

B. Entscheide kantonaler Behorden

1. Unterstiitzungspflicht des Stiefvaters gegeniiber den Stiefkindern. — Umfang
und Beginn der Unterstiitzung durch das GGemeinwesen!).

3. Grundsitzlich kénnen aber auch unterstiitzungspflichtige Verwandte zur
Bestreitung des Unterhaltes einer bediirftigen Person herangezogen werden. Es
stellt sich daher die Frage, ob die stiefviterliche Unterhaltspflicht oder die Ver-
wandtenunterstiitzungspflicht gemi Art. 328 ZGB zuerst zu erfillen sei. Bei der
Beurteilung dieser Frage ist davon auszugehen, daB der Stiefvater gegentiber
seiner Ehefrau zum Unterhalt, zur Deckung des gesamten standesgemiflen
Lebensbedarfes des Stiefkindes verpflichtet ist. Die Unterhaltspflicht geht aber
nach allgemein anerkannter Auffassung und gerichtlicher Praxis der Inanspruch-

1) Fortsetzung und SchluB aus Nr. 1, Entscheid 1.
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nahme von unterstiitzungspflichtigen Verwandten vor. Der Rekurrent kann also
von den Grofleltern B. nicht ohne weiteres die Leistung des gesamten Notbedarfs
des Knaben verlangen, sondern mull den Unterhalt aus eigenen Mitteln decken.
Fiir den Fall, da3 er nicht iiber geniigende Mittel verfiigt, kann er das Fehlende
fiir den Notbedarf bei den unterstiitzungspflichtigen Blutsverwandten des Stief-
kindes verlangen. Der Rekurrent kann zu diesem Zweck die Vermittlung der
Armenbehorde K. in Anspruch nehmen (Art.20, Abs. 2 des Armengesetzes).
Weigert sich der Unterstiitzungspflichtige zu zahlen, so fillt der Gemeinderat am
Wchnort des Pflichtigen einen Entscheid iiber die Unterstiitzungspflicht des Ver-
wandten. Die Armenbehérde kann die Ausrichtung von Armenunterstiitzungen
ablehnen, so lange dieses Verfahren nicht durchgefiihrt ist, ausgenommen in drin-
genden Notfillen. Im vorliegenden Falle hat sie indes auf dieses Erfordernis ver-
zichtet und einen monatlichen Beitrag von Fr. 30.— gutgesprochen; sie wird
diesen bei den GrofBleltern des Kindes einziehen.

4. Die nach Armenrecht pflichtige Gemeinde hat erst dann fiir den Unter-
halt einer Person aufzukommen, wenn die privatrechtlich Unterhaltspflichtigen
dazu nicht imstande sind, und nur in dem MafBe, als diese den zum Leben unbe-
dingt nétigen Bedarf nicht aufbringen. Dabei fallt nur der Notbedarf fiir die Zu-
kunft in Betracht, also frithestens von der Einreichung eines Unterstiitzungs-
gesuches an, weil die Gemeinde nicht fiir Schulden von Bediirftigen aufkommen
mull. Auch die unterstiitzungspflichtigen Verwandten konnen nur zur Deckung
des kiinftigen, vom Unterstiitzungsgesuch an laufenden Notbedarfs angehalten
werden, ausgenommen, wenn die Gemeinde ihre Fiirsorgekosten einkassiert (Bun-
desgerichtsentscheid A. S. Bd. 58 II, S. 330, Bd. 52 1I 330). Es kann daher keine
Rede davon sein, daB die GroBeltern B. oder die Gemeinde K. dem Rekurrenten
die gesamten Auslagen vom Jahre 1943 an vergiitet, es besteht keine Pflicht dazu.
Auch wenn eine solche Inanspruchnahme zuléssig wire, entspriche sie nicht der
Billigkeit, nachdem die GroBeltern B. von Anfang an bereit waren, das Kind un-
entgeltlich zu betreuen, wihrend der Rekurrent darauf bestand, es seinen eigenen
Eltern zur Pflege zu iibergeben. Hingegen wird ihm die armenrechtliche Unter-
stiitzung von der Zeit an zu gewahren sein, da er diese anbegehrte, also von An-
fang Juli 1948 an.

Aus diesen Ausfilhrungen ergibt sich ferner, daB auch fir die Zukunft dem
Rekurrenten nicht der ganze Unterhalt des Stiefkindes abgenommen werden
kann, sondern nur in dem Ma@e, als er selbst bediirftig ist und nicht selbst fiir den
Notbedarf der gesamten Familie einschlieBlich des Stiefkindes aufzukommen ver-
mag. Er verfiigt zur Zeit iiber ein Monatseinkommen von Fr. 430.— bis Fr. 450.—,
bezahlt einen Mietzins von Fr. 130.— und hat nach seinen Angaben Geschafts-
schulden abzuzahlen. Der vom Fiirsorgeamt beantragte und von der Armen-
behérde K. zugestandene Unterstiitzungsbetrag von Fr. 30.— pro Monat erscheint
angemessen.

Auf Grund dieser Erwigungen wird vom Regierungsrate beschlossen :

Das Kind H. B. ist vom 1. Juli 1948 an durch die Gemeinde K. mit Fr. 30.—
monatlich zu unterstiitzen; im tbrigen sind die Rekurse abgewiesen.

Amtliche Kosten werden infolge Bediirftigkeit des Rekurrenten nicht erhoben.

(Entscheid des Regierungsrates des Kantons St. Gallen vom 24. September

1948.)1)

1) Auf eine staatsrechtliche Beschwerde gegen diesen Entscheid ist das Bundesgericht
nicht eingetreten, hat aber den angefochtenen Entscheid in den Erwigungen als zutreffend

erklart.



	B. Entscheide kantonaler Behörden

